
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Sofort nach Eintritt Handhygiene 
durchführen. 

 

 
Die ausliegende Anwesenheitsliste ist von 

jedem Sportler vollständig und 
wahrheitsgemäß auszufüllen und zu 

unterzeichnen  

 

 
In allen Bereichen der Sportkegelanlege gilt 

ein Mindestabstand von 1,5 m. 

 

Jede Keglerin / Jeder Kegler verwendet 
eigene oder zugewiesene Kugeln und nimmt 
diese mit von Bahn zu Bahn. Im Anschluss 
an den Durchgang sind diese Kugeln von 

jedem selbst oder der Aufsicht zu 
desinfizieren.  

Entsprechende Tücher stellen wir bereit! 

 

 
 

Im Kegelbahn-Gastraum besteht 
Maskenpflicht außer am Sitz- oder Stehplatz. 

 
 

 

 
 

Essen und Trinken nur an den Tischen im 
Gastraum und an den Sitzmöglichkeiten auf 

der Terrasse. 

 

 
 
 

Die Nies- und Hust-Etikette ist einzuhalten. 

 

 
Keglerinnen und Kegler, Funktionäre, 

Zuschauer und Kegelsportinteressierte mit 
bekannten COVID-19 Symptomen (Fieber, 

Schüttelfrost, Husten, Atemnot) 
sind von Spiel- und Trainingsbetrieb 

ausgeschlossen! 

Verhaltensregeln für den Spielbetrieb in der Saison 2021 / 2022 



 
 

 
Hygieneregeln zum Schutz vor Corona / Version 4 vom 04.12.2021 

 

 
Liebe Kegelfreunde, 
 
die neusten Entwicklungen und Maßnahmen der Landesregierung veranlassen uns, die Hygiene- und 
Verhaltensregeln für den Trainings- und Spielbetrieb in der Sportkegelanlage Heiligenhaus erneut 
anzupassen, bzw. zu ergänzen.  
 
Nachfolgende Hygieneregeln haben wir individuell für den Sportbetrieb in der Sportkegelanlage 
Heiligenhaus erstellt. Diese für uns verbindlichen Regeln werden ausgelegt.  
 
Die allgemeinen Hygieneregeln gemäß der Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) – die zehn Leitplanken des DOSB – haben wir wie folgt umgesetzt. 
 

 Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause!  

 Desinfektionsspender werden im Eingangsbereich der Kegelanlage aufgestellt und sind zu 

benutzen. 

 Die ausliegende Anwesenheitsliste ist von jedem Sportler vollständig und wahrheitsgemäß 

auszufüllen und zu unterzeichnen (um im Notfall nachverfolgen zu können, wer mit wem 

zeitgleich in der Sportkegelanlage war, falls es eine Erkrankung geben sollte).  

 Die gültige Abstandsregel ist zwingend einzuhalten (1,50 m) 

 Coaching auf der Bahn ist bis auf Weiteres nicht gestattet – Coaching ist in der nächsten Zeit 

nur von hinter der Trennscheibe erlaubt.  

 Bahnwechsel gemeinsam & unter Einhaltung der Abstandsregel. 

 Der Spieler nimmt seine drei Kugeln den kompletten Durchgang mit von Bahn zu Bahn. Im 

Anschluss werden die Kugeln von jedem selbst oder der Aufsicht gereinigt und desinfiziert.  

 Jeder bringt sein Handtuch oder einen feuchten Lappen mit, wie er es persönlich benötigt. Die 

Schwämme wurden entfernt. 

 Umkleiden und Duschen bitte nur einzeln benutzen.  

 Aufwärmen / Warmmachen vor dem Training auf der Anfangsbahn oder unter Einhaltung der 

Abstandsregeln auch im rückwärtigen Hallenbereich möglich.  

 Die Tische sind vor Trainingsbeginn und nach dem Verlassen der Halle gründlich mit 

Oberflächen-Desinfektionsreiniger zu säubern.  

 Die Trainer / Betreuer und/oder autorisierte Aufsichtspersonen tragen dafür Sorge, dass die 

vorgegebenen Regeln eingehalten werden. Ihren Anordnungen ist zwingend Folge zu leisten.  

 

Ab sofort gilt die 2G Regelung an Trainings-, Spiel- und Wettkampftagen 
 
Grundsätzlich gilt für den gesamten Vereins- und Verbandssport in NRW die 2G-Regel.  
 
Das heißt: 
 
Drinnen und draußen. Auf, in oder außerhalb von Sportanlagen, im öffentlichen Raum, in 
Schwimmbädern, Freizeiteinrichtungen und Fitnessstudios o. ä. Einrichtungen. 
Freizeit-, Breiten- und Gesundheitssport, Individual- und Mannschaftssportarten, Training und 
Wettkampf. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Damit die Saison 2021/2022 ohne Einschränkungen stattfinden kann, halten wir uns verbindlich an die 
folgende Regelung: 
 

 Zutritt zu der Kegelsportanlage erhalten nur Geimpfte und Genesene* - entsprechende 
Nachweise sind mitzubringen und werden durch das jeweilige Aufsichts-Personal kontrolliert. 

 
Dies gilt nicht nur für alle Spieler*innen, sondern auch für Betreuer und alle Zuschauer. Die 
Kontrolle der Nachweise erfolgt durch Trainer, Betreuer oder autorisierten Aufsichtspersonen. 
 

 Hat ein Spieler/In, Betreuer oder Zuschauer/In keinen bzw. keinen gültigen Nachweis (2G 
Regel), so ist ein Zutritt zur Kegelsportanlage nicht möglich. 

 

 Für alle Spieler*innen bedeutet dies zusätzlich, dass ohne einen Nachweis auch kein 
Start bei dem Ligenspiel möglich ist! 

 
Jugendliche Schülerinnen und Schüler bis zum 18. Geburtstag gelten als immunisiert. 
 
Grundsätzlich bringt die neue Verordnung für den eigentlichen Sportbetrieb nur eine gravierende 
Änderung: Jugendliche Schülerinnen und Schüler bis zum 18. Geburtstag werden immunisierten 
Personen gleichgestellt und können damit ohne PCR-Test am Sportbetrieb teilnehmen, auch wenn sie 
nicht geimpft oder genesen sind (gilt bis zum 16.01.22). Sie benötigen einen Schulnachweis. Damit ist 
eine Forderung des Landessportbundes NRW zur Gleichstellung von Schülerinnen und Schülern bis 
zu diesem Alter erfüllt worden.  
 
Für ältere nicht-immunisierte Sportler*innen und für Jugendliche, die nicht mehr in der Schule sind und 
damit keine Schultestungen haben, gilt weiterhin ein aktueller PCR-Test als Teilnahmevoraussetzung! 
 
Die Vereine, die Mannschaftsführer und alle Spieler/Innen sind für die Einhaltung der 2G 
Regeln verantwortlich.  
 
Kontrollen müssen grundsätzlich beim Zutritt erfolgen.  
 
Es müssen die Nachweise einer Immunisierung oder negativen Testung kontrolliert und ein 
Abgleich mit einem amtlichen Ausweispapier vorgenommen werden. 
 
Erneut setzen wir sowohl bei unseren Gästen als auch bei unseren Vereinsmitgliedern und 
Zuschauern ein gewisses Maß an Vernunft und Eigenverantwortung voraus.  
 

 

Mit sportlichen Grüßen  

SK Heiligenhaus - Der Vorstand  


